


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Gemisch aus Raffinerie- Mineralölen sowie Additiven

	
	Umgang mit Hydrauliköl

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Entzündlich!
· Dämpfe freisetzend bei starker Erwärmung.
· Sprühnebel können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
· Langanhaltender Kontakt kann Hautkrankheiten hervorrufen.
· Hydrauliköl ist Wasser gefährdend.
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Zündquellen fernhalten, Erwärmung vermeiden, Schmierstoffe nicht vernebeln.
· Behälter kennzeichnen und stets geschlossen halten.
· Haut- und Kleidungskontakt vermeiden.
· Getränkte Kleidung sofort wechseln. 
· Handschutz: geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe verwenden.
· Hautschutz:  siehe Hautschutzplan/ Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.
· Zur Hautreinigung keine Lösemittel, Verdünner, Benzin verwenden.

· Hydrauliköle nur über Auffangwannen lagern und abfüllen.
· Getränkte Putzlappen in verschlossenen, metallenen Auffangbehältern lagern.

	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Nach Auslaufen umgehend mit Ölbindemittel ………………………aufnehmen und in
        dafür vorgesehene Behälter geben.
· Vorsicht Rutschgefahr.
· Nicht mit Wasser löschen.  Feuerlöscher der Brandklasse B verwenden.
· Im Brandfall das Gebäude zügig verlassen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr gewährleisten. 
· Nach Augenkontakt:  Bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
· Nach Verschlucken: Erbrechen nicht anregen.
· Nach Ölinjektion: Unverzüglich Arzt aufsuchen.

Arzt: ………………………………………….


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Leere Behälter nicht schneiden, schweißen, bohren, da sie Rückstände brennbarer Produkte enthalten können. Kontaminierte Reste entsprechend den Herstellerangaben (Abschnitt 13 Sicherheitsdatenblatt) dem Entsorgungsfachunternehmen übergeben.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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